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U
rsprünglich sollte dieses Protokoll bloß raumplanungsfragen
behandeln. doch die Schweizer Vertretung verlangte bei den
Verhandlungen unter heftigem druck der gebirgskantone die

positive Fokussierung dieses Protokolls auf die „nachhaltige Ent-
wicklung“. damit sollte der Entwicklungsaspekt der Alpenkonvention
für künftige generationen verstärkt zum Ausdruck gebracht werden.
Allerdings – und das bleibt ein Wermutstropfen dieses Protokolls – ist
es recht unkonkret und die verpflichtende Umsetzung wird von den
zuständigen gebietskörperschaften nicht eingefordert.

das heißt aber nicht, dass dieses für die vorausschauende Steue-
rung des Alpenraumes wichtige Protokoll wertlos wäre. Obwohl der
inhalt dieses dokuments vor über 20 jahren verhandelt worden ist,
sind darin zahlreiche „heiße Eisen“ und politikrelevante Ansätze ent-
halten. 

Kernelemente des Protokolls

das „raumplanungs-Protokoll“ beinhaltet eine Fülle an hilfreichem
Substrat für eine erfolgreiche Arbeit auf dem gebiet der raumpla-
nung. der politische rahmen ist nach wie vor hoch aktuell und der
inhalt dient der täglichen Planungsarbeit als Begründung.

der im Protokoll enthaltene Zielkatalog und die grundverpflichtun-
gen sind auf nachhaltigkeit ausgerichtet. Sie wollen gar nicht allen,
oft konträren Ansprüchen der gesellschaft, gerecht werden. damit
natürliche Erschwernisse und die leistungen des Alpenraums für die
Allgemeinheit berücksichtigt werden, damit die ressourcennutzung
eingeschränkt und der Preis dafür ihrem wahren Wert entspricht,
braucht es jedoch eine neuorientierung der Förderungs-, Finanz- und
Wirtschaftspolitik für den Alpenraum. die Alpenkonvention kann
somit einen Hebel für eine längst fällige diskussion über die Alpen-
politik darstellen, u. a. in Österreich über die debatte zur neugestal-
tung des Finanzausgleichs mit einem Mehrwert für gemeinden im
ländlichen raum und im Berggebiet.

das raumordnungs-Protokoll beschäftigt sich intensiv mit Plänen
und Programmen für die raumplanung und die nachhaltige Entwick-
lung auf allen Ebenen der gebietskörperschaften: regionale Wirt-
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THEMA

RAUMPLANUNG IN DEN
ALPEN: WAS STEHT DAZU 
IN DER ALPENKONVENTION?
Mit der Unterzeichnung der Alpenkonvention wurde der Startschuss
für die inhaltliche Ausgestaltung dieses Vertragswerks gegeben. Sie
ist ein völkerrechtlich verbindliches Steuerungsinstrument und muss
in nationales Recht umgesetzt werden. Sie beinhaltet verschiedene
„Protokolle“, die die Umsetzung ermöglichen. Eines davon ist das
Protokoll „Raumplanung und nachhaltige Entwicklung“.

alPenkOnventiOn – daten, fakten
� Unterzeichnung am 7. 11. 1991 in der

Salzburger Residenz 
� alpenweit geltend
� völkerrechtlich verbindlich
� in nationales Recht umzusetzen 
� Beinhaltet 8 Durchführungsprotokol-

le, die am 18. 12. 2002 in Österreich in
Kraft traten, darunter auch das Proto-
koll zur Durchführung der Alpenkon-
vention im Bereich „Raumplanung und
nachhaltige Entwicklung“ (BGBl. III Nr.
232/2002 idF Nr. 114/2005 )

� Verfügt über keine eigene finanzielle
Dotierung für Projekte

Siedlungen fressen sich
im tiroler inntal unaufhör-
lich in die landschaft.
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VON PETER HASSLACHER

„Das Raumplanungsproto-
koll hat ein offensichtliches

Vollzugsdefizit.“
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schaftsentwicklung, ländlicher raum, Siedlungs-
raum, natur- und landschaftsschutz, Verkehr.
durch den mancherorts (erzwungenen oder freiwil-
ligen) rückzug der raumplanung auf die Moderato-
ren- und Mediatorenebene ist das ein klarer Fin-
gerzeig für regionen, die Planungsinstrumente
wieder ernst zu nehmen und damit auch transpa-
renz, Planungssicherheit und insgesamt die Ausei-
nandersetzung mit der eigenen Zukunft im räumli-
chen Kontext herzustellen. diese sollen auch
grenzüberschreitend sein. die raumplanungsab-
teilung des Amtes der Steiermärkischen landesre-
gierung hat 2011 zur Umsetzung einen „leitfaden
Alpenkonvention für die örtliche raumordnung“
erstellt. Fest verankert ist auch die Einführung
einer raumverträglichkeitsprüfung für die direk-
ten und indirekten Auswirkungen öffentlicher und
privater Projekte.

Mehr politische Aufmerksamkeit 
ist gefordert

damit das raumplanungsprotokoll erfolgreich
umgesetzt werden kann, bedarf es aber einerseits
interessierter Politikerinnen mit einem wachen
Sensorium für die Alpenthemen. Andererseits
braucht es Behörden, Vertreter der Zivilgesell-
schaft aus Vereinen und Bürgerinitiativen, die die
Umsetzung laufend vorantreiben und hartnäckig
einfordern.

im regierungsübereinkommen 2013–2018 der
Österreichischen Bundesregierung spielt die
Alpenkonvention keine rolle mehr, in den Arbeits-
programmen der landesregierungen von Kärnten,
Salzburg und tirol wird sie zumindest erwähnt. in
der Steiermark fehlt das Alpenthema zur gänze.

neuerdings scheint der Alpenkonvention auch
noch „Konkurrenz“ aus der makroregionalen Alpen-
raumstrategie (EUSAlP) zu erwachsen. denn wo die
Finanzmittel gelagert sind, da konzentriert sich der
Einfluss. die Alpenkonvention selbst verfügt näm-
lich über keine Fördermittel zur Finanzierung von
Projekten. deshalb sollten sich die Alpenkonferen-
zen der Minister mehr als politische instanz für die
Belange des Alpenraums verstehen und im inhalt
eine Korrekturinstanz zu den Auswüchsen der glo-
balisierung sehen. Eine alle zwei jahre stattfin-
dende Zusammenkunft mit wenig Substanz ist län-
gerfristig gesehen einfach zu wenig und bringt kei-
nen Mehrwert für die Alpen.

das raumplanungs-Protokoll der Alpenkonventi-
on hat aufgrund des geringen Verpflichtungsgra-
des in einzelnen Artikeln ein offensichtliches Voll-
zugsdefizit bei der implementierung. der in den
jahren 2015/2016 amtierende deutsche Vorsitz
bei der Alpenkonferenz nimmt sich interessanter-
weise erstmals in vertiefter Form dieses wichtigen
Steuerungswerkzeugs an. das raumplanungspro-
tokoll wird bei verschiedenen Agenden auf der
tagesordnung stehen, so auf einer raumord-
nungs-Ministerkonferenz der Alpenstaaten im April
2016. die Ergebnisse werden anlässlich der xiV.
Alpenkonferenz am 13. Oktober 2016 präsentiert.
Hoffentlich wird das eine gute Vorlage für die
darauffolgende österreichische Präsidentschaft in
den jahren 2016 bis 2018. �
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Text: Peter Haßlacher, Vorsitzender Internationale
Alpenschutzkommission CIPRA Österreich 
peter.hasslacher@cipra.org, www.cipra.at, 
www.alpconv.org (Protokolltext)
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